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 Veröffentlicht am 25.06.2002

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat am 25. Juni 2002 durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Massauer

als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Mayrhofer, Dr. Holzweber, Dr. Ratz und Dr.

Philipp als weitere Richter, in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Kubina als Schriftführerin, in der Strafsache

gegen Wolfgang Johann B***** und Renate Hermine B***** wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren

Betruges nach §§ 146, 147 Abs 1 Z 1 und Abs 2, 148 zweiter Fall StGB und einer anderen strafbaren Handlung über die

Nichtigkeitsbeschwerden und die Berufungen der Angeklagten gegen das Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt als

Schö@engericht vom 13. März 2002, GZ 19 Hv 31/02b-13, sowie über die Beschwerde (§ 494a Abs 4 StPO) der

Angeklagten Renate Hermine B***** nach Anhörung der Generalprokuratur in nichtö@entlicher Sitzung den

BeschlussDer Oberste Gerichtshof hat am 25. Juni 2002 durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr.

Massauer als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Mayrhofer, Dr. Holzweber, Dr. Ratz

und Dr. Philipp als weitere Richter, in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Kubina als Schriftführerin, in der

Strafsache gegen Wolfgang Johann B***** und Renate Hermine B***** wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig

schweren Betruges nach Paragraphen 146,, 147 Absatz eins, Zi@er eins und Absatz 2,, 148 zweiter Fall StGB und einer

anderen strafbaren Handlung über die Nichtigkeitsbeschwerden und die Berufungen der Angeklagten gegen das Urteil

des Landesgerichtes Klagenfurt als Schö@engericht vom 13. März 2002, GZ 19 Hv 31/02b-13, sowie über die

Beschwerde (Paragraph 494 a, Absatz 4, StPO) der Angeklagten Renate Hermine B***** nach Anhörung der

Generalprokuratur in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss

gefasst:

Spruch

Die Nichtigkeitsbeschwerden werden zurückgewiesen.

Zur Entscheidung über die Berufungen und die Beschwerde werden die Akten dem Oberlandesgericht Graz zugeleitet.

Den Angeklagten fallen auch die Kosten des bisherigen Rechtsmittelverfahrens zur Last.

Text

Gründe:

Mit dem angefochtenen Urteil wurden Wolfgang Johann B***** und Renate Hermine B***** des Verbrechens des

gewerbsmäßig schweren Betruges nach §§ 146, 147 Abs 1 Z 1 und Abs 2, 148 zweiter Fall StGB - letztere als Beteiligte

nach § 12 dritter Fall StGB - (I), die Zweitangeklagte auch des Verbrechens der Verleumdung nach § 297 Abs 1 zweiter

Fall StGB (II) schuldig erkannt.Mit dem angefochtenen Urteil wurden Wolfgang Johann B***** und Renate Hermine

B***** des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betruges nach Paragraphen 146,, 147 Absatz eins, Zi@er eins

und Absatz 2,, 148 zweiter Fall StGB - letztere als Beteiligte nach Paragraph 12, dritter Fall StGB - (römisch eins), die

Zweitangeklagte auch des Verbrechens der Verleumdung nach Paragraph 297, Absatz eins, zweiter Fall StGB (römisch
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II) schuldig erkannt.

Darnach haben

I) in München und anderen Ortenrömisch eins) in München und anderen Orten

1.) Wolfgang Johann B***** in der Absicht, sich durch die wiederkehrende Begehung der Straftaten eine fortlaufende

Einnahme zu verscha@en, Angestellte der K***** GmbH & Co KG mit dem Vorsatz, sich durch das Verhalten der

Getäuschten unrechtmäßig zu bereichern, durch Täuschung über seine Identität und den Abschluss von

provisionspKichtigen Werbeverträgen zur Auszahlung nachangeführter Provisionsbeträge verleitet, wodurch die

K***** GmbH & Co KG um mindestens 214.799,85 S an ihrem Vermögen geschädigt wurde, wobei er die

Betrugshandlungen darüber hinaus beging, indem er zur Täuschung falsche Urkunden, nämlich von ihm mit "Patrick

W*****" und von Renate Hermine B***** mit "Renate W*****" unterschriebene Auftragsscheine und

Empfangsbestätigungen benutzte, und zwar

1. a)Litera a

am 21. Feber 2001 zur Auszahlung von 14.815,50 DM,

2. b)Litera b

am 9. März 2001 zur Auszahlung von 7.719 DM,

3. c)Litera c

am 19. März 2001 zur Auszahlung von 7.719 DM;

              2.)              Renate Hermine B***** durch Übernahme und Einlösung der von der K***** GmbH & Co KG

dem Wolfgang Johann B***** übergebenen Schecks unter Vorweisung auf ihren ledigen Namen lautender

Dokumente zu den zu 1.) genannten Straftaten beigetragen;

II) Renate Hermine B***** am 23. Oktober 2001 in Gallizien den Patrick W***** dadurch der Gefahr einer

behördlichen Verfolgung ausgesetzt, dass sie gegenüber Beamten des Landesgendarmeriekommandos für

Kärnten angab, dieser (ihr Sohn) habe bei der K***** GmbH & Co KG eine Umsatzvereinbarung unterschrieben,

die zu I) 1.) genannten fingierten Aufträge verfasst und in ihrer Begleitung die verfahrensgegenständlichen

Schecks in München abgeholt, ihn sohin des von Amts wegen zu verfolgenden, mit einer ein Jahr übersteigenden

Freiheitsstrafe bedrohten Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betruges falsch verdächtigt, wobei sie

wusste, dass die Verdächtigung falsch ist.römisch II) Renate Hermine B***** am 23. Oktober 2001 in Gallizien

den Patrick W***** dadurch der Gefahr einer behördlichen Verfolgung ausgesetzt, dass sie gegenüber Beamten

des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten angab, dieser (ihr Sohn) habe bei der K***** GmbH & Co KG

eine Umsatzvereinbarung unterschrieben, die zu römisch eins) 1.) genannten fingierten Aufträge verfasst und in

ihrer Begleitung die verfahrensgegenständlichen Schecks in München abgeholt, ihn sohin des von Amts wegen zu

verfolgenden, mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedrohten Verbrechens des gewerbsmäßig

schweren Betruges falsch verdächtigt, wobei sie wusste, dass die Verdächtigung falsch ist.

Rechtliche Beurteilung

Die dagegen von Wolfgang Johann B***** aus § 281 Abs 1 Z 11 StPO und von Renate Hermine B***** aus § 281 Abs 1

Z 1a, 9 lit a und 11 StPO erhobenen Nichtigkeitsbeschwerden gehen fehl.Die dagegen von Wolfgang Johann B*****

aus Paragraph 281, Absatz eins, Zi@er 11, StPO und von Renate Hermine B***** aus Paragraph 281, Absatz eins, Zi@er

eins a,, 9 Litera a und 11 StPO erhobenen Nichtigkeitsbeschwerden gehen fehl.

Den Sanktionsrügen (Z 11) zuwider begründet weder - angesichts eines Strafrahmens von ein bis zehn Jahren - das

unsubstantiierte Vorbringen Wolfgang Johann B*****s, durch die Verhängung einer zweijährigen Zusatzstrafe zu einer

solchen von sechs Monaten, die wegen schweren Betruges ausgesprochen worden war, sei "§ 31 Abs 1 StGB o@enbar

unrichtig angewendet worden" (Z 11 zweiter Fall), noch die Forderung Renate Hermine B*****s, bei ihr hätte auf das

nur von der Staatsanwaltschaft bekämpfte Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt vom 30. Jänner 2002, AZ 15 Hv

1.086/01v, gemäß §§ 31, 40 StGB Bedacht genommen werden müssen (Z 11 erster Fall), Nichtigkeit im Sinne dieser

Gesetzesstelle, hat doch die Verhängung einer Zusatzstrafe die Rechtskraft des Vor-Urteils zur unabdingbaren

Voraussetzung (Ratz in WK2 § 31 Rz 3).Den Sanktionsrügen (Zi@er 11,) zuwider begründet weder - angesichts eines

Strafrahmens von ein bis zehn Jahren - das unsubstantiierte Vorbringen Wolfgang Johann B*****s, durch die

Verhängung einer zweijährigen Zusatzstrafe zu einer solchen von sechs Monaten, die wegen schweren Betruges

ausgesprochen worden war, sei "§ 31 Absatz eins, StGB o@enbar unrichtig angewendet worden" (Zi@er 11, zweiter Fall),
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noch die Forderung Renate Hermine B*****s, bei ihr hätte auf das nur von der Staatsanwaltschaft bekämpfte Urteil

des Landesgerichtes Klagenfurt vom 30. Jänner 2002, AZ 15 Hv 1.086/01v, gemäß Paragraphen 31,, 40 StGB Bedacht

genommen werden müssen (Zi@er 11, erster Fall), Nichtigkeit im Sinne dieser Gesetzesstelle, hat doch die Verhängung

einer Zusatzstrafe die Rechtskraft des Vor-Urteils zur unabdingbaren Voraussetzung (Ratz in WK2 Paragraph 31, Rz 3).

Mit der Behauptung, ihr sei zu Unrecht der Milderungsgrund nach § 34 Abs 1 Z 17 StGB verwehrt worden, bringt sie -

wie Wolfgang Johann B***** in seiner Rüge - bloß einen Berufungsgrund zur Darstellung (Ratz, WK-StPO § 281 Rz

728).Mit der Behauptung, ihr sei zu Unrecht der Milderungsgrund nach Paragraph 34, Absatz eins, Zi@er 17, StGB

verwehrt worden, bringt sie - wie Wolfgang Johann B***** in seiner Rüge - bloß einen Berufungsgrund zur Darstellung

(Ratz, WK-StPO Paragraph 281, Rz 728).

Mängel bei der Bestellung des (Verfahrenshilfe-)Verteidigers begründen keine Nichtigkeit nach § 281 Abs 1 Z 1a StPO

(Ratz, WK-StPO § 281 Rz 147).Mängel bei der Bestellung des (Verfahrenshilfe-)Verteidigers begründen keine Nichtigkeit

nach Paragraph 281, Absatz eins, Ziffer eins a, StPO (Ratz, WK-StPO Paragraph 281, Rz 147).

Die bloße These der Rechtsrüge (Z 9 lit a), auf Grund der Einwilligung des die Betrugshandlungen auf sich nehmenden

Patrick W***** liege der Tatbestand des § 297 Abs 1 StGB nicht vor, verfehlt als bloße Rechtsbehauptung eine

prozessordnungsgemäße Darstellung (Ratz, WK-StPO § 281 Rz 588; vgl Leukauf/Steininger Komm3 § 3 RN 38). Die

Nichtigkeitsbeschwerden waren daher schon bei einer nichtö@entlichen Beratung sofort zurückzuweisen (§ 285d Abs 1

StPO), woraus die Kompetenz des Oberlandesgerichtes Graz zur Entscheidung über die Berufungen und die

Beschwerde folgt (§§ 285i, 498 Abs 3 StPO).Die bloße These der Rechtsrüge (Zi@er 9, Litera a,), auf Grund der

Einwilligung des die Betrugshandlungen auf sich nehmenden Patrick W***** liege der Tatbestand des Paragraph 297,

Absatz eins, StGB nicht vor, verfehlt als bloße Rechtsbehauptung eine prozessordnungsgemäße Darstellung (Ratz, WK-

StPO Paragraph 281, Rz 588; vergleiche Leukauf/Steininger Komm3 Paragraph 3, RN 38). Die Nichtigkeitsbeschwerden

waren daher schon bei einer nichtö@entlichen Beratung sofort zurückzuweisen (Paragraph 285 d, Absatz eins, StPO),

woraus die Kompetenz des Oberlandesgerichtes Graz zur Entscheidung über die Berufungen und die Beschwerde folgt

(Paragraphen 285 i,, 498 Absatz 3, StPO).

Die Kostenentscheidung ist in § 390a StPO begründet.Die Kostenentscheidung ist in Paragraph 390 a, StPO begründet.

Anmerkung
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